
Wie wird 
Ihr Kirchenbeitrag
berechnet?

Es werden aber auch Einkommen als Grundlage genommen,
die einer staatlichen Besteuerung  nicht unterliegen (z.B.: AMS-
Bezüge, Karenzgeld, ausländische Einkünfte...). Ist das Einkommen des lau-
fenden Jahres mit dem des Vorjahres vergleichbar, wird der Steuerbescheid
des Vorjahres herangezogen. Ansonsten (z.B. bei Firmenwechsel, längerer
Arbeitslosigkeit oder Krankenstand, Karenz,...), wird der Beitrag nach dem
Einkommen des laufenden Jahres berechnet.

Die Höhe Ihres Kirchenbeitrages richtet sich nach dem 
beitragspflichtigen Einkommen. Dieses entspricht im Allge-
meinen dem Einkommen laut Einkommensteuergesetz 
(auf dem Einkommensteuerbescheid / der Arbeitnehmer-
veranlagung) unter Einkommen ausgewiesen. Grundlage 
für die Berechnung ist der Kirchenbeitragstarif. Er beträgt
derzeit 1,1 Prozent des beitragspflichtigen Einkommens. MUSTER

E i n ko m m e n s t e u e r b e s c h e i d

Die Arbeitnehmerveranlagung ergibt

für das Jahr XXXX eine Gutschrift in der Höhe

von

XXX,–

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Übermittelte Lohnzettel laut Anhang

Bezugsauszahlende Stelle stpfl. Bezüge (245)

GEHALT .......................
............... XX.XXX,–

Pauschalbetrag für

Werbungskosten .......................
. – XXX,– XX.XXX,–

-------------------------

Gesamtbetrag der Einkünfte ....................
......... XX.XXX,–

Sonderausgaben (§ 18 EStG 1988):

Viertel der Aufwendungen für Personenversicherungen,

Wohnraumbeschaffung und -sanierung, Genußscheine und 

junge Aktien (Topf-Sonderausgaben) .......................
XXX,–

Kirchenbeitrag .......................
........................

.............. € 100,–

Einkommen ....................
.....................

............. XX.XXX,–

Wie vermindert sich Ihr Kirchenbeitrag? 
Folgende Freibeträge/Ermäßigungen werden von der Beitragsstelle berücksichtigt, sofern dort die 
jeweilige Situation bekannt ist und entsprechende Einkommensunterlagen vorliegen:

� Alleinverdiener/ Alleinerzieher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 31,–
� 1 Kind  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 14,–
� 2 Kinder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 32,–
� 3 Kinder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 56,–
� für jedes weitere Kind  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 24,–

Zusätzlich können unter Berücksichtigung der finanziellen Situation und bei 
Nachweis des Einkommens folgende Ermäßigungen berücksichtigt werden:

� Familienfreibetrag*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 16,–
� Hausstandsgründung bei der ersten Eheschließung bis zu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 16,–
� Geburt eines Kindes bis zu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 16,–
� Schulbesuch von Kindern: Besuch einer höheren Lehranstalt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4,–
� Schulbesuch von Kindern: Hochschulstudium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 13,–
� Schulbesuch von Kindern: Kosten für Heim u. auswärtige Unterkünfte bis zu  . . . . € 18,–
� Pflegebedürftigkeit./Heimaufenthalt bis zu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 24,–

(sofern die Kosten etw. Zulagen, z.B. Pflegegeld, übersteigen)
� Schulbesuch von Kindern: kath. Privatschulen oder Kindergärten    . . . . . . . . . . . . . . 1,1% des Schulgeldes
� bei Tod eines nahen Angehörigen (sofern die Bestattungskosten vom Antragsteller zu leisten waren)
� bei getrenntem Haushalt � bei Wohnraumbeschaffung 
� für die Behinderung eines  Kindes � bei Minderung der Erwerbsfähigkeit

Diese Information ist nur ein Auszug der Kirchenbeitragsordnung und des Tarifanhanges.
Nähere Auskünfte erhalten Sie in Ihrer Kirchenbeitragsstelle.

(*nur bei Anspruch auf Familienbeihilfe und Alleinverdiener- bzw. Alleinerzieher-Absetzbetrag)(*nur bei Anspruch auf Familienbeihilfe und Alleinverdiener- bzw. Alleinerzieher-Absetzbetrag)

Ein Beispiel für die Berechnung:
Beitragsgrundlage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 22.100,–

1,1 % davon sind  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 243,10
Dieser Betrag wird noch um den allg. Absetzbetrag vermindert  . . . . . . . . . . –  € 47,–
Dadurch werden niedrigere Einkommen geschont.

€ 196,10
Davon ziehen Sie kirchliche Absetzbeträge ab, z.B.:

� Alleinverdienerfreibetrag – € 31,–
� 2 Kinder – € 32,–
� Familienfreibetrag* – € 16,–

Kirchenbeitrag des laufenden Jahres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 117,10

Der Mindestbeitrag beträgt für

� Lohnsteuerpflichtige Mitglieder pro Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 21,50
� Einkommensteuerpflichtige Mitglieder pro Jahr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 88,–

Der Kirchenbeitrag vom land- und forstwirtschaftlichen Vermögen beträgt:

� bis € 36.336,42     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 %
� darüber bis € 72.672,83     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 %
� darüber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 %
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K a t h o l i s c h e  K i r c h e
i n  O b e r ö s t e r r e i c h

Information zur Berechnung 
des Kirchenbeitrages 2008

...macht Seelsorge möglich!

Kirchen-
beitragsstellen

So sparen Sie 
Steuern:
Wenn Sie den Einzahlungsbeleg Ihres Kirchenbei-
trages dem Finanzamt oder Ihrem Arbeitgeber
(bezugsauszahlende Stelle) vorlegen,

können bis zu € 100,–
steuerlich berücksichtigt werden.

Kirchenbeitrag:
Wichtige Infos

Kirchenbeitrag: Wer / Wann / Wo ?

� Natürlich fällt für Sie ein Kirchenbeitrag nur dann an,
wenn Sie durch die Taufe Mitglied unserer Kirche sind.

� Die volle Eigenverantwortung beginnt mit dem 
18. Lebensjahr – der Großjährigkeit. Ihren Kirchen-
beitrag zahlen Sie aber erst im 20. Lebensjahr.

� Ab diesem Zeitpunkt zahlen Sie Ihren Kirchenbei-
trag - sofern  ein beitragspflichtiges Einkommen 
gegeben ist.

� Sie leisten Ihren Beitrag unabhängig von Ihrer 
Staatszugehörigkeit immer in der Diözese, in der Sie 
Ihren Hauptwohnsitz im Sinne des österreichischen 
Meldegesetzes haben.

K a t h o l i s c h e  K i r c h e
i n  O b e r ö s t e r r e i c h
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Bad Ischl Kirchengasse 3, 4820 Bad Ischl
Tel.: 0 61 32 / 23 7 30, Fax: 0 61 32 / 23 7 30-15
E-mail: kbst.badischl@dioezese-linz.at

Braunau Kirchenplatz 17, 5280 Braunau
Tel.: 0 77 22 / 63 1 68, Fax: 0 77 22 / 64 0 81
E-mail: kbst.braunau@dioezese-linz.at

Eferding Kirchenplatz 3, 4070 Eferding
Tel.: 0 72 72 / 24 41, Fax: 0 72 72 / 24 41 - 11
E-mail: kbst.eferding@dioezese-linz.at

Freistadt Dechanthofplatz 1, 4240 Freistadt
Tel.: 0 79 42 / 72 3 43, Fax: 0 79 42 / 75 8 40
E-mail: kbst.freistadt@dioezese-linz.at

Gmunden Kirchenplatz 4, 4810 Gmunden
Tel.: 0 76 12 / 64 1 76, Fax: 0 76 12 / 64 1 76 - 76
E-mail: kbst.gmunden@dioezese-linz.at

Grieskirchen Manglburg 4, 4710 Grieskirchen
Tel.: 0 72 48 / 62 3 37, Fax: 0 72 48 / 62 3 37 - 15 60
E-mail: kbst.grieskirchen@dioezese-linz.at

Kirchdorf Schiedermayrstaße 19, 4560 Kirchdorf a.d. Kr.
a. d. Krems Tel.: 0 75 82 / 62 3 79, Fax: 0 75 82 / 62 3 79 - 6

E-mail: kbst.kirchdorf@dioezese-linz.at
Linz Hafnerstraße 18, 4014 Linz

Tel.: 0 732 / 78 23 57, Fax: 0 732 / 78 23 57 - 14 86
E-mail: kbst.linz@dioezese-linz.at

Linz Urfahr Friedrichstraße 14, 4040 Linz
Tel.: 0 732 / 73 20 75, Fax: 0 732 / 73 20 75 - 15 99
E-mail: kbst.urfahr@dioezese-linz.at

Perg Bahnhofstraße 2, 4320 Perg
Tel.: 0 72 62 / 58 0 38, Fax: 0 72 62 / 58 0 38 - 16 16
E-mail: kbst.perg@dioezese-linz.at

Ried i. Innkreis Kirchenplatz 15, 4910 Ried i. Innkreis
Tel.: 0 77 52 / 82 8 07, Fax: 0 77 52 / 82 8 07 - 16
E-mail: kbst.ried@dioezese-linz.at

Rohrbach Harrauerstraße 1, 4150 Rohrbach
Tel.: 0 72 89 / 43 37, Fax: 0 72 89 / 86 81
E-mail: kbst.rohrbach@dioezese-linz.at

Schärding Oberer Stadtplatz 20, 4780 Schärding
Tel.: 0 77 12 / 21 14, Fax: 0 77 12 / 21 14 - 16 40
E-mail: kbst.schaerding@dioezese-linz.at

Steyr (Dominikanerhaus) Grünmarkt 1, 4400 Steyr
Tel.: 0 72 52 / 53 6 10, Fax: 0 72 52 / 53 6 10 - 31
E-mail: kbst.steyr@dioezese-linz.at

Traun Linzer Straße 12, 4050 Traun
Tel.: 0 72 29 / 72 2 52, Fax: 0 72 29 / 72 2 52 - 16
E-mail: kbst.traun@dioezese-linz.at

Vöcklabruck Pfarrhofgries 1, 4840 Vöcklabruck
Tel.: 0 76 72 / 23 8 71, Fax: 0 76 72 / 23 8 71 - 17
E-mail: kbst.voecklabruck@dioezese-linz.at

Wels Herrengasse 2, 4600 Wels
Tel.: 0 72 42 / 46 4 86, Fax: 0 72 42 / 46 4 86 - 16 80
E-mail: kbst.wels@dioezese-linz.at

Unser Spartipp:
Abbuchungsauftrag
Nutzen Sie die Möglichkeiten 
durch einen monatlichen,
vierteljährlichen oder 
jährlichen Abbuchungsauftrag 
beim Kirchenbeitrag zu sparen.
Sie erhalten eine Ermäßigung 
von drei Prozent. Fragen Sie uns.
Wir helfen Ihnen gerne.

Noch mehr
Informationen:

Wenn Sie noch mehr zum Thema Kirchenbeitrag wis-
sen möchten, helfen Ihnen unsere Folder weiter. Sie
erhalten diese Informationen direkt in Ihrer Beitrags-
stelle (die Adressen finden Sie in diesem Folder). Auf
Wunsch senden wir Ihnen die Informationen auch
gerne zu!
Ganz einfach erhalten Sie Informationen auch 
im Internet unter www.dioezese-linz.at/dfk
Sie finden auf unserer Homepage viel Interessantes
rund um das Thema Kirchenbeitrag und können dort
auch Ihren  individuellen Kirchenbeitrag online 
errechnen lassen.

Medieninhaber, Herausgeber und Ver-
leger: Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit
in der Finanzkammer der Diözese Linz,
Hafnerstraße 18, 4014 Linz      01/08

T r a n s p a r e n z  
i s t u n s  w i c h t i g !

T r a n s p a r e n z  
i s t u n s  w i c h t i g !

HilfeJugend

Feste

Kinder

Ihr
Kirchenbeitrag
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